
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Wetzlar  

(WNZ vom  11.12.2025 ) 

 

 

 

Einziehung der öffentlichen Verkehrsfläche (Wirtschaftsweg) in der Gemarkung 

Nauborn, Flur 16, Flurstücke 38/8, 40/4 und 41/5 

 

Der Magistrat der Stadt Wetzlar hat in seiner Sitzung am 17.11.2025 folgendes be-

schlossen: 

Die öffentlichen Verkehrsflächen in der Gemarkung Nauborn, Flur 16, Flurstücke 

38/8, 40/4 und 41/5, werden mit sofortiger Wirkung eingezogen. Mit dem Tage der 

öffentlichen Bekanntmachung der Einziehung wird der öffentliche Verkehr von der 

Nutzung der Flächen ausgeschlossen. 

Stadt Wetzlar 

Der Magistrat 

Tiefbauamt 

Dr. Viertelhausen, Bürgermeister 


